
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Lüdenscheid 

für das Haushaltsjahr 2013 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom 
04.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird  

 
im Ergebnisplan mit  

 Gesamtbetrag der Erträge auf       190.100.385 EUR 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     205.259.715 EUR 
 

im Finanzplan mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 174.757.653 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 177.097.411 EUR 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der  
 Finanzierungstätigkeit auf                 23.653.947 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der  
 Finanzierungstätigkeit auf          29.721.057 EUR 

festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf   
 
          3.976.591 EUR 
 
festgesetzt. Hiervon entfallen auf  
 
unrentierliche Maßnahmen        3.289.491 EUR 
und auf rentierliche Maßnahmen       687.100 EUR 
 
 
Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 
2013 (Produkt 010 020 070) eine Kreditaufnahme in Höhe von 615.900 EUR. 
 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-
lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf   
 10.833.000 EUR 
festgesetzt.          
  
Von diesem Gesamtbetrag entfällt auf Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Regionale 
2013 (Produkt 010 020 070) ein Betrag in Höhe von 10.133.000 €. 



§ 4 
  
 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird – vorbehaltlich 

der endgültigen Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der Jahresabschlüsse 
zum 31.12.2009, zum 31.12.2010, zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 – auf 

 
  0 EUR 
  

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird – vorbe-
haltlich der endgültigen Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, zum 31.12.2010, 
31.12.2011 und zum 31.12.2012 – auf 
 
 15.159.330 EUR 

 festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 

 
 150.000.000 EUR 
 festgesetzt. 
 
 
 

§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2013 durch eine besondere 
Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 

 
 1. Grundsteuer 
 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf       330  v.H. 
 
 1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf       460  v.H. 
 
 2. Gewerbesteuer auf        450  v.H. 
 
 Aufgrund der Festsetzung der Steuersätze in einer besonderen Hebesatzsatzung (Satzung vom 

27.06.2012) hat die Angabe der vorstehenden Steuersätze nur deklaratorische Bedeutung. 
 

§ 7 

 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder herge-
stellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind 
bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. 

 
§ 8 

 
Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichneten Planstellen sind beim Freiwerden 
in Planstellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten Besoldungs- oder Entgelt-
gruppe umzuwandeln.  
 
Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Ausschei-
den der Stelleninhaber oder zu den besonders vermerkten Ereignissen aufgehoben.  
 
 



§ 9 
 

Bewirtschaftungsregeln 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen: 
 
Alle Aufwendungen eines Produkts werden zu einem Budget zusammengefasst. Darüber hinaus 
werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produkt-
gruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu einem Budget zusammengefasst. 
Die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen ist verbindlich. 
Von den vorstehenden Budgetierungen ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürger-
meisters und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Weiterhin ausgenommen sind die 
zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensi-
onen und Beihilfen, Altersteilzeit und Urlaub und Gleitzeit.  
 
Die Aufwendungen aus Abschreibungen, die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie 
die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Gleitzeit sind jeweils 
produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Diese bilden jeweils einen Deckungskreis. 
 
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind für jede Verrechnungsart jeweils 
produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. 
 
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind dann gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zu 
demselben Auftrag gehören.  
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 
410 € und über 410 € werden je eigener Kindertageseinrichtung für Kinder in der Regel einem in-
vestiven Auftrag zugeordnet. Diese Ermächtigungen sind innerhalb des bewirtschaftenden Fach-
dienstes gegenseitig deckungsfähig. 
 
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können mit Ausnahme der Produktgruppe 030 010 
„Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwen-
dungen herangezogen werden. 
 
Innerhalb eines Fachdienstes sind Auszahlungsermächtigungen für die Umsatzsteuer produkt-
übergreifend gegenseitig deckungsfähig.  
 
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nur dann erfolgen, wenn und soweit beim de-
ckungspflichtigen Ansatz eine voraussichtliche Unterschreitung eintritt. 
 
In Einzelfällen mit entsprechendem Deckungsvermerk dürfen Mehrerträge bzw. Mehrein-
zahlungen für bestimmte Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Zu-
dem können durch Deckungsvermerk auch weitergehende Deckungsmöglichkeiten zugelassen 
werden oder Einschränkungen der Deckungsmöglichkeiten vorgenommen werden. Diese De-
ckungsvermerke werden im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.  
 
Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Zweifelsfall die Durchführung der vorgenannten Rege-
lungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übri-
gen unberührt. 
 

§ 10 
 

Wertgrenze für Einzelmaßnahmen 
 

Als Einzelmaßnahmen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW wer-
den im Teilfinanzplan Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 € ausgewiesen. 
 
 


